
RUNDSCHREIBEN  

 
 

 

Liebe Mitglieder, liebe Landwirtinnen und Landwirte, 

herzlich willkommen zu unserem Rundschreiben zum Jahresabschluss.  

Wir wünschen frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr 2026. 

1. MR-Abrechnungen – Fristen beachten 
Bitte reichen Sie alle Abrechnungen für das Kalenderjahr 2025 bis 

spätestens Montag, 15. Dezember 2025 in unserer Geschäftsstelle ein.  

Bis zum 15. Januar 2026 müssen alle Abrechnungen vorliegen, auf die 

eine Dieselbestätigung ausgestellt werden soll.  

 

Wichtig: Für erbrachte Leistungen muss laut Gesetz innerhalb von sechs Monaten eine 

Rechnung gestellt werden! 

2. Weihnachtsurlaub 
 

Unsere Geschäftsstelle bleibt von 24.12.2025 bis einschließlich 05.01.2026 geschlossen. 

Ab dem 07.01.2026 sind wir wieder wie gewohnt erreichbar.  

 

3. Antragsfristen Agrardiesel & Strom – Frist 31.12.2025 
Zum Verbrauchsjahr 2024 enden folgende Fristen am 31.12.2025: 

- Agrardieselantrag und Stromsteuerentlastung 

Verpassen Sie nicht die Möglichkeit hier ihre Steuererstattung einzufordern. 

4. Zum Jahresende – Wegfall der roten und gelben Gebiete 

Mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 24. Oktober 2025 wurden sämtliche 
Einschränkungen für rote und gelbe Flächen in der Düngesaison 2025/26 aufgehoben. Dennoch 
bleibt die Düngeverordnung weiterhin gültig und verbindlich. 

  



Ausnahmen von der Dokumentationspflicht 

1. weniger als 15 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche bewirtschaften, 
2. im eigenen Stall einen Stickstoffanfall von unter 750 kg haben, 
3. nicht mehr als 2 Hektar Sonderkulturen betreiben und 
4. keinen Wirtschaftsdünger aufnehmen. 

Verpflichtungen für alle übrigen Betriebe 

• Düngebedarfsermittlung 
• Jahreszusammenfassung einschließlich Anlage 5 
• Berechnung des Lagerraums bzw. Einhaltung der 170er-Regel, sofern organischer 

Dünger eingesetzt wird 
• Biogasrechner (bei Biogasanlagen) 

Wegfall der Stoffstrombilanz 

Die Erstellung einer Stoffstrombilanz ist nicht mehr erforderlich. 

5. CO2 Bilanz 
Das Thema CO2 Berechnung nimmt in der Landwirtschaft mittlerweile an Fahrt auf. Vor allem 

Milchviehbetriebe mussten bereits eine CO2-Bilanz für ihre Molkereien berechnen. Weitere 

Zweige werden wohl in den nächsten Monaten und Jahren folgen. Auch hier können Sie sich 

zukünftig an Ihren Maschinenring zur Unterstützung wenden! 

Aktuell erhält man bei der Rentenbank einen Zinsbonus von 0,25% für Investitionen, wenn man 

eine CO2-Berechnung vorweist. Diese muss von einem Berater erstellt sein. Wir können und 

dürfen Sie hierbei unterstützen!  

6. Online-Schulung Pflanzenschutzsachkunde 
Wir bieten wieder einen Onlinekurs zur Erneuerung der Sachkunde im Pflanzenschutz am 

Dienstag, 13. Januar 2026 um 18:30 Uhr.  

 

  



 

Ein paar ruhigere Tage und eine besinnliche Weihnachtszeit wünscht Ihnen  

Ihr Team vom Maschinen- und Betriebshilfsring Deggendorf e. V. 

 

  



WERBUNG 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Interesse in der Geschäftsstelle melden! 

 


